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Norm

AVG §67a Abs1 Z2;

B-VG Art129a Abs1 Z2 idF 1988/685;

SPG 1991 §78 idF 1999/I/146;

SPG 1991 §88 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die subjektive Annahme einer Gehorsamsp?icht ändert noch nichts am Charakter einer Au@orderung zum freiwilligen

Mitwirken (vgl. das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 26. Juni 1997, B 1565/96, VfSlg. 14887/1997, das eine

erkennungsdienstliche Behandlung in der Form betro@en hat, dass die minderjährige Beschwerdeführerin der

Au@orderung zur Abnahme der Fingerabdrücke und zur Erstellung von FotograCen gefolgt ist, weil sie annahm, sie sei

dazu verp?ichtet). Als unverzichtbares Merkmal eines Verwaltungsaktes in der Form eines Befehls gilt nach ständiger

Rechtsprechung, "dass dem Befehlsadressaten eine bei Nichtbefolgung unverzüglich einsetzende physische Sanktion

angedroht wird" (vgl. dazu die in Hauer - Keplinger, Sicherheitspolizeigesetz2, S. 669 unter Punkt B.6.4. angeführte hg.

Judikatur).
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